
Antrag Nr. 15-O-11-0050
Bündnis 90 / Die Grünen

Betreff:

Parkende LKW Dolomitenstraße [Bündnis 90 / Die Grünen]  

Antragstext:

Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

Der Magistrat wird gebeten, in der Dolomitenstraße zu prüfen, wie ein dauerhaftes/regelmäßiges 
LKW parken in den Nachtstunden verhindert werden kann.

Begründung: 
Mehrere LKW mit immer den gleichen Kennzeichen kommen dort mehrmals in der Woche 
spätabends an und starten (lange vor der Abfahrt) den Motor, was zu nicht unerheblichen 
Lärmbeeinträchtigungen der Anwohner führt.

STVO §12 Halten und Parken

3a) Mit Kraftfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t sowie mit 
Kraftfahrzeuganhängern über 2 t zulässiger Gesamtmasse ist innerhalb geschlossener Ortschaften 

 1.in reinen und allgemeinen Wohngebieten, 

 2.in Sondergebieten, die der Erholung dienen, 

 3.in Kurgebieten und 

 4.in Klinikgebieten 

das regelmäßige Parken in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen 
unzulässig. Das gilt nicht auf entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen sowie für das Parken 
von Linienomnibussen an Endhaltestellen.

Wiesbaden, 16.06.2015


